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Der Bürgermeister 

  
 öffentliche 

 Beschlussvorlage 

 
Organisationseinheit Datum Drucksachen-Nr. 

Umweltschutz 15.12.2020 443/2020 1. Erg. 

 

 Beratungsfolge  Sitzungstermin 

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 21.12.2020 

 
 

Tagesordnungspunkt: 
 
BürgerInnenantrag „Kommunale Handlungsmöglichkeiten auf dem Weg zu 100 % Klimaneutralität“ 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
 
Zum Bürgerantrag wird beschlossen, dass der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz zusammen 
mit dem Klimabeirat und der Verwaltung im 1. HJ. 2021 in gemeinsamen Workshops die Fort-
schreibung der Klimaschutzziele der Stadt Gütersloh und einen darauf abgestellten Maßnahmen- 
und Zeitplan erarbeitet. 

 
 
 
 

Personelle Auswirkungen   Nein   Ja 
   Art Im Zeitraum/ab Zeitpunkt Anzahl der Stellen und Bewertungen 

   
Finanzielle Auswirkungen   Nein   Ja 

    Art Im Zeitraum/ab Zeitpunkt Haushaltsbelastung Euro Veranschlagt unter Produkt-Nr. u.  
-bezeichnung 

    
Beschlusskontrolle   Nein   Ja 

Falls ja:    

Verantwortlicher Fachbereich:  Umsetzung bis zum:  

 

Erläuterungen: 
 
Im Pariser Klimaschutz-Abkommen vom Dezember 2015 einigten sich die Teilnehmer auf das 

langfristige Ziel, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad 

gegenüber vorindustriellen Werten zu begrenzen und auf das Ziel, den Anstieg auf 1,5 Grad zu 

begrenzen, da dies die Risiken und Folgen des Klimawandels deutlich vermindern würde. Dieses 

Ziel wird von der Stadt Gütersloh im Rahmen der Klimaschutzkampagne OWL unterstützt. Die Eu-

ropäische Union und die Bundesrepublik Deutschland wollen bis 2030 eine Reduzierung der 

Treibhausgasemissionen um 55 % gegenüber 1990 erreichen. Grundsätzlich verfolgt die Bundes-

regierung das Ziel, dass Deutschland und Europa bis 2050 klimaneutral sein sollen.  
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Neben der Reduzierung der Emissionen um nahezu 100 % bis 2050 muss zum Einhalten des glo-

balen 2 Grad-Ziels die Masse der bis 2050 emittierten Treibhausgase auf weniger als 800 Mrd. 

Tonnen begrenzt werden. Insbesondere dieser Faktor, der begrenzte „Deponieraum“ für CO2 in 

der Erdatmosphäre, gebietet es, Anstrengungen zur weiteren Reduzierung der Treibhausgasemis-

sionen umgehend zu forcieren. Frühzeitiges Handeln ist darüber hinaus insbesondere bei langfris-

tig genutzten Gütern wie Gebäuden, Heizungsanlagen oder Fahrzeugen erforderlich, um im Zeit-

raum ab 2045 bis 2050 vollständig mit emissionsfreien Anlagen zu arbeiten (Bundesverband Kli-

maschutz Positionspapier 2018). 

 

Das Anliegen der Antragsteller ist in der Zielrichtung richtig. Jedoch ist die geforderte Verbindlich-

keit für alle Sektoren und damit dritte Akteure mit kommunalen Handlungsmöglichkeiten nicht an-

nähernd festsetzbar. Darüber hinaus geht der Anspruch mit einem Drittel der verfügbaren Zeit, 

diese Ziele umsetzen zu wollen, deutlich über das national vereinbarte Ziel hinaus und ist unrealis-

tisch. 

 

Bei der Erarbeitung neuer kommunaler Klimaschutzziele sowie eines darauf abgestellten Maß-

nahmen – und Zeitplanes ist es wichtig, die weitgehende Handlungsautonomie von Bürgerschaft 

und Wirtschaft zu berücksichtigen und die kommunalen Steuerungsmöglichkeiten nicht zu über-

schätzen. Die wirksameren Handlungsoptionen liegen eindeutig bei der EU, dem Bund und den 

Ländern und zwar sowohl was die Möglichkeit betrifft, konkrete Verbote oder verbindliche Gebote 

auszusprechen als auch die Möglichkeit, erwünschtes Verhalten von Bürgerschaft und Wirtschaft 

durch Förderprogramme zu erzielen. EU- oder bundesweite Klimaschutzziele auf kommunaler 

Ebene noch unterbieten zu wollen, ist daher für die ganz überwiegende Mehrzahl der Kommunen 

eher unrealistisch. Wichtiger und erfolgversprechender wäre es, die möglichen örtlichen Maßnah-

men zur Unterstützung und Erreichung übergeordneter Klimaschutzziele herauszuarbeiten und 

konkret umzusetzen. 

 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
Christine Lang 
 
Anlagenliste: 
(keine) 




